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Ausbildungsbeiträgen  

 

Sehr geehrter Herr Heuberger 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Mit Schreiben vom 30. November 2007 haben Sie die Eidgenössische Berufsmaturitätskommission 

(EBMK) eingeladen, zur Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen 

Stellung zu nehmen. Für diese Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und machen davon gerne Ge-

brauch.  

 

Das Büro der EBMK stellt fest, dass die im Titel genannte Vereinbarung die Aufgaben im Zuständig-

keitsbereich der EBMK nicht direkt betrifft, weshalb lediglich auf einen für die Berufsmaturität zentralen 

Punkt hingewiesen wird:  

 

Der EBMK ist es ein Anliegen, dass auch die Berufsmaturität, welche nach einer beruflichen Grund-

ausbildung in Ausbildungslehrgängen an Vollzeit- oder Teilzeitschulen gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c der 

Berufsmaturitätsverordnung vom 30. November 1998 absolviert wird (BMS 2) als Teil der Bildung auf 

Sekundarstufe II eingestuft wird.  

 

Wir ersuchen Sie, unsere Anmerkung zu berücksichtigen und sind gerne bereit, unseren Standpunkt 

noch eingehender schriftlich oder mündlich zu erläutern.  

1.1.1.1.1.1 Mit freundlichen Grüssen 
EIDGENÖSSISCHE BERUFSMATURITÄTSKOMMISSION 
 

 
Anette Hegg, Leitung 

Stellungnahme zum Entwurf zur Verordnung des Hochschulrates über die Zulassung zu den 

Fachhochschulen 

Sehr geehrte Frau Brunelli 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Mit Schreiben vom 13. Januar 2020 laden Sie die Eidgenössische Berufsmaturitätskommission (EBMK) 

ein, zum Entwurf zur Verordnung des Hochschulrates über die Zulassung zu den Fachhochschulen 

Stellung zu nehmen. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

 

Generell begrüsst die EBMK den Verordnungsentwurf. Aus unserer Sicht sind jedoch folgende Punkte 

zu beachten: 

 

 In Art. 1 Abs. 1 Bstb. a sollten die Fachbereiche nicht explizit aufgeführt werden, damit die 

Fachhochschulen künftig allenfalls auch weitere Fachbereiche für Studiengänge anbieten kön-

nen und nicht basierend auf dieser Aufzählung eine Einschränkung der Fachbereiche abgeleitet 

wird. Grundsätzlich sollte allen BM-Absolventinnen und BM-Absolventen der Zugang an eine 

Fachhochschule möglich sein. Die Nennung der Berufsbereiche wird auch deshalb als unnötig 

betrachtet. Die EBMK schlägt folgende Formulierung vor: „Diese Verordnung regelt die Zulas-

sung zu einem Fachhochschulstudium auf der Bachelorstufe in sämtlichen Fachbereichen.“ 

 

 Art. 1 Abs. 2: Im Bereich Gesundheit ist die Nähe zur Praxis essenziell, da während des Studi-

ums sonst keine Verknüpfung zu den Inhalten geleistet werden kann (Pflege, Hebamme, Phy-

siotherapie, Ergotherapie usw.). In der Regel finden die Praktika während der Ausbildung statt, 

sofern diese nicht in einem vorgängigen Abschluss absolviert wurden (z. B. FaGe EFZ mit BM / 

Diplom HF). In den Fachrichtungen Soziales wird es ähnlich gehandhabt. Die Empfehlung, vor 
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dem Studium ein Praktikum zu leisten, ist nicht immer einfach umsetzbar, da sich sehr viele 

verschiedene angehende Studierende für ein solches interessieren. Die Institutionen sind 

manchmal damit überbelastet, da es sich ja um „Hilfspersonen“ handelt, welche einfache Arbei-

ten verrichten und relativ viel Unterstützung benötigen. 

Die Aufhebung der provisorischen Übergangsbestimmungen wäre anzustreben, weshalb die 

Absicht, dass die Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der swissuniversities einen diesbezügli-

chen Vorschlag ausarbeiten wird, begrüsst wird. 

 

 Die „sur Dossier Aufnahme“ bleibt gemäss Art. 3 weiterhin möglich. Dies schwächt grundsätz-

lich die Berufsmaturität, da diese damit umgangen werden kann. Aus Sicht der EBMK müsste 

dieser Passus daher restriktiv gehandhabt werden. 

 

 Der „Nebenweg“ des praxisintegrierten Studiums im MINT-Bereich, der im Rahmen der Fach-

kräfteinitiative geschaffen wurde, wird nicht in die Verordnung aufgenommen. Dies wird von der 

EBMK begrüsst, da dies nur ein vorübergehender Weg sein soll.  

 

 

Für Rückfragen und zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Christof Spöring 

Präsident EBMK 


